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10218 der Beilagen zu den Stenographischen Protokollen des Bundesrates 

 

Bericht 
des Justizausschusses 

über den Beschluss des Nationalrates vom 2. Juli 2019 betreffend ein Bundesgesetz, mit 
dem das Aktiengesetz, das SE-Gesetz, das Übernahmegesetz und das 
Unternehmensgesetzbuch geändert werden (Aktienrechts-Änderungsgesetz 2019 – 
AktRÄG 2019)  

Mit dem vorliegenden Beschluss des Nationalrates wird die Richtlinie (EU) 2017/828 zur Änderung der 
Richtlinie 2007/36/EG im Hinblick auf die Förderung der langfristigen Mitwirkung der Aktionäre, ABI. 
Nr. L 132 vom 20.5.2017 S. I, umgesetzt. 
Erklärtes Ziel der Richtlinie ist es, ein attraktives Umfeld für Aktionäre zu schaffen und die Corporate 
Governance der börsenotierten Unternehmen in der Europäischen Union weiter zu verbessern. Dabei ist 
eine wirksame und nachhaltige Mitwirkung der Aktionäre einer der Eckpfeiler des Corporate 
Governance-Modells börsenotierter Gesellschaften, das aus einem ausgewogenen System von Kontrollen 
der verschiedenen Organe und Interessenträger untereinander bestehen sollte. Eine stärkere Einbindung 
der Aktionäre in die Corporate Governance ist ein wichtiges Instrument, um dazu beizutragen, die 
wirtschaftliche und nachhaltige Leistung von Gesellschaften zu verbessern. Das betrifft auch 
nichtfinanzielle Leistungskriterien wie ökologische und soziale Faktoren. Eine bessere Einbindung aller 
Interessenträger in die Corporate Governance ist ein wichtiger Faktor für die Sicherstellung eines 
langfristig ausgerichteten unternehmerischen Erfolgs börsenotierter Gesellschaften. 
Der Justizausschuss hat den gegenständlichen Beschluss des Nationalrates in seiner Sitzung am 
9. Juli 2019 in Verhandlung genommen. 
Berichterstatterin im Ausschuss war Bundesrätin Klara Neurauter. 
Zur Berichterstatterin für das Plenum wurde Bundesrätin Klara Neurauter gewählt. 

Der Justizausschuss stellt nach Beratung der Vorlage am 9. Juli 2019 mit Stimmeneinhelligkeit den 
Antrag, gegen den vorliegenden Beschluss des Nationalrates keinen Einspruch zu erheben. 

Wien, 2019 07 09 

 Klara Neurauter Martin Weber 
 Berichterstatterin Vorsitzender 
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